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Eingliederung von

Langzeitarbeitslosen

Neuer Lohnkostenzuschuss für die
Förderung der Beschäftigung von
langzeitarbeitslosen Menschen

Sie haben Interesse?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Gemeinsamer Arbeitgeberservice mit der Agentur für Arbeit

Herr Bohla 03601 - 4620212

Frau Gründling 03603 - 818115

oder 0800 4555520

www.jobcenter-uhk.de
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Bieten Sie einem langzeit-

arbeitslosen Menschen die

Chance auf einen neuen

Berufsstart, indem Sie …

… einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz in

Ihrem Unternehmen für mindestens zwei Jahre bereit-   

stellen und

… die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer bei der

Einarbeitung unterstützen.

Ziel ist eine möglichst dauerhafte Tätigkeit in Ihrem

Unternehmen, auch im Anschluss an die Förderung.

Sie bekommen …

… Lohnkostenzuschüsse in Höhe von 75 Prozent bzw.

50 Prozent des Arbeitsentgelts für die Dauer von zwei

Jahren,

… ein Coaching für die geförderte Arbeitnehmerin bzw.

den geförderten Arbeitnehmer,

… einen Zuschuss für dieWeiterbildungskosten bei Qua-

lifizierung der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers wäh-

rend der Beschäftigung.

Wir fördern Sie mit ...

… Lohnkostenzuschüssen für die Dauer von zwei Jah-

ren. Der Zuschuss beträgt im ersten Jahr des Arbeitsver-

hältnisses 75 Prozent und im zweiten Jahr 50 Prozent des

regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts.

… der Übernahme von Kosten für eine beschäftigungsbe-

gleitende Betreuung (Coaching), die Ihre neue Mitarbei-

terin bzw. Ihren neuen Mitarbeiter dabei unterstützt, sich in

den Arbeitsalltag und Ihr Unternehmen zu integrieren. Bei

Bedarf können auch Sie als Arbeitgeber unterstützt werden.

... ganz oder teilweiser Übernahme von Weiterbildungs-

kosten, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer  

eine Weiterbildung während der Beschäftigung absolviert.

Voraussetzung ist die Einstellung von Personen, die min-

destens zwei Jahre arbeitslos sind, in eine sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigung.

Die Förderung richtet sich an alle Arbeitgeber, die Be-

schäftigungsmöglichkeiten, auch in Teilzeit, für langzeit-   

arbeitslose Menschen zur Verfügung stellen.

Das Jobcenter vermittelt Ihnen geeignete Bewerberin-

nen und Bewerber und unterstützt Sie bei der Stellen-

besetzung sowie der Beantragung der Förderleistung.
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